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Peter Aldag, Friedrichstraße 54, 21244 Buchholz i.d.N.     
              Peter Aldag 

               Vorsitzender 
An den               Friedrichstraße 54 
Bürgermeister der             21244 Buchholz i.d.N. 
Stadt Buchholz i.d.N.           Tel.: 04181-31721 
Rathausplatz 1              peter.aldag@gmx.de 
21244 Buchholz i.d.N. 
 

 
                 Buchholz, den 24. Februar 2026 
 
 
Antrag auf Verbotszonen für E-Scooter 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit beantragt der Seniorenbeirat der Stadt Buchholz i.d.N. der Rat der Stadt Buchholz 
i.d.N. möge beschließen: 
 
Die Verwaltung der Stadt Buchholz wird ermächtigt und gleichzeitig beauftragt  die 
Verbotszonen für E-Scooter mit zusätzlichen Schildern an den Eingängen der Fußgängerzone 
einschließlich des Thomasweges zu kennzeichnen. Zusätzlich wird die Verkehrsbehörde  
beauftrag bei Zuwiderhandlung die gesetzlichen festgelegten Verwarnungsgelder 
einzutreiben. 
 
 
Begründung: 
 
Das Fahren mit E-Scootern in Fußgängerzonen ist in Deutschland laut 
Straßenverkehrsordnung (StVO) grundsätzlich verboten, da E-Scooter als Kraftfahrzeuge 
gelten. Auch Schilder wie „Fahrrad frei“ gelten nicht für E-Roller. Bei Zuwiderhandlung drohen 
Verwarnungsgelder ab 15–20 Euro, bei Gefährdung auch mehr. E-Scooter müssen Radwege 
oder die Fahrbahn nutzen. 
 
Daher müssen an die bereits an den Eingängen zur Fußgängerzone vorhandenen Schilder 
zusätzliche Schilder angebracht wrden, die eindeutig darauf hinweisen, dass das Befahren der 
Fußgängerzone mit E-Scootern verboten ist. 
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Verstärkt haben sich Seniorinnen und Senioren darüber beschwert, dass zumeist Jugendliche 
zurzeit mit Höchstgeschwindigkeit (ca. 25 Std/h), ohne Licht, zu Zweit und ohne Helm durch 
die Buchholzer Fußgängerzone fahren. Dadurch gefährden sie nicht nur Seniorinnen und 
Senioren, sondern auch Kinder, die sich mit Ihren Müttern in der Fußgängerzone aufhalten. 
 
Es besteht die einhellige Meinung, dass die meisten Jugendlichen keine Kenntnis davon 
haben, welche Regeln bei der Benutzung von E-Rollern zu beachten sind. Bei Kontrollen 
sollten nach ersten Ermahnungen im zweiten Schritt Verwarnungsgelder verhängt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Aldag 
Vorsitzender 


